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RS OGH 1988/11/21 Bkd39/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1988

Norm

DSt 1872 §2 D

RAO §9 Abs2

Rechtssatz

Eine Person, die mit einem Rechtsanwalt im Vorzimmer einer Rechtsanwaltskanzlei ein Gespräch führt, wobei unter

anderem auch für ihre Rechtssache bedeutsame Umstände bekanntgegeben werden, kann davon ausgehen, daß

diese Informationen von dem Rechtsanwalt nicht gegen sie in einem Prozeß verwendet werden. Dies auch dann, wenn

sie den Rechtsanwalt nicht ausdrücklich als ihren Vertreter schriftlich bevollmächtigt hat.
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